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I. Flurbereinigungsbeschluss 
 

1. Anordnung 

Aufgrund des § 87 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) wird in den Gemarkungen bzw. Tei-
len der Gemarkungen Bevensen, Gollern, Groß Hesebeck, Höver, Klein Bünstorf, Klein He-
sebeck, Masbrock, Oetzendorf, Röbbel und Römstedt für die im Verzeichnis der Verfahrensflur-
stücke (Anlage 1) aufgeführten Flurstücke das Unternehmensflurbereinigungsverfahren „A39-
Gollern“ angeordnet. 
 

2. Flurbereinigungsgebiet 

Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von ca. 1.346 ha. Die Abgrenzung des Flurbereini-
gungsgebietes ist auf der Gebietskarte (Anlage 2) kenntlich gemacht. 
 

3. Teilnehmergemeinschaft 

Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (Teilnehmerinnen und Teilnehmer) bil-
den die Teilnehmergemeinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft entsteht mit dem Flurbereini-
gungsbeschluss und führt den Namen 

„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung A39-Gollern“ 

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Gollern, Landkreis Uelzen. 
 

4. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Beteiligte nach § 10 FlurbG, deren Rechte zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren nicht 
aus dem Grundbuch ersichtlich sind, werden aufgefordert, diese Rechte gemäß § 14 FlurbG 
innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei der Flurbereinigungs-
behörde anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flur-
bereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Die Inhaberin oder der Inhaber eines o.a. Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie die Beteiligte oder der Betei-
ligte, der oder dem gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist. 
 

5. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 

Nach §§ 34 bzw. 85 Nr. 5 und 6 FlurbG gelten von der Bekanntgabe dieses Flurbereinigungs-
beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes, im Falle der Nr. 4 der Auf-
zählung bis zur Ausführungsanordnung, folgende Einschränkungen: 
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1. An der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirtschaftsbe-
trieb gehören. 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder besei-
tigt werden. 

3. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur 
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde beseitigt werden. 

4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, 
bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. 

Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 und 2 Änderungen vorgenommen oder Anlagen 
hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wieder-
herstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen worden, so muss die Flurberei-
nigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift der Nr. 4 vorgenommen worden, so kann die Flur-
bereinigungsbehörde anordnen, dass diejenige oder derjenige, die oder der das Holz gefällt hat, 
die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Entstehende Kosten bei Verstößen gegen die o. g. Einschränkungen werden der Verursacherin 
oder dem Verursacher zur Last gelegt. 

Die Genehmigungspflicht für die o.g. Maßnahmen aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften bleibt 
unberührt. 
 

Gründe 

Die Autobahn GmbH des Bundes (Unternehmensträgerin) plant im Auftrag der Bundesrepublik 
Deutschland den Neubau der A 39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg. Für den Abschnitt 3 von 
Bad Bevensen (L 253) bis Uelzen (B 71) ist das Planfeststellungsverfahren nach §§ 17 ff des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) eingeleitet worden. Die Planunterlagen haben im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens zur Einsicht- und Stellungnahme ausgelegen. 

Durch das geplante Vorhaben (Unternehmen) werden ländliche Grundstücke in großem Um-
fang für Trasse, Nebenanlagen und Kompensationsmaßnahmen in Anspruch genommen. Wäh-
rend der Bauphase werden vorübergehend weitere Flächen beansprucht. Des Weiteren entste-
hen durch die geplante Trasse Nachteile für die allgemeine Landeskultur, insbesondere Zer-
schneidungen der ländlichen Infrastruktur sowie der Flächenstruktur. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben steht der Autobahn GmbH des Bundes gemäß § 19 (1) FStrG das 
Enteignungsrecht für die überplanten Flächen zu. Die von der Unternehmensträgerin bisher er-
worbenen Ersatzflächen liegen größtenteils weder lagerichtig noch decken sie den Flächenbe-
darf des Unternehmens ab. Enteignungen wären somit ohne die Durchführung der Unterneh-
mensflurbereinigung unerlässlich. 

Zur Vermeidung von Enteignungen und zum Ausgleich landeskultureller Nachteile im Zuge des 
geplanten Vorhabens hat die Autobahn GmbH des Bundes bei der zuständigen Enteignungs-
behörde, dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, die Durchführung von Un-
ternehmensflurbereinigungen nach § 87 FlurbG angeregt. Die Enteignungsbehörde hat am 
31.01.2023 den Antrag auf Anordnung von Unternehmensflurbereinigungen nach 
§ 87 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 FlurbG zur sachgerechten Regelung des Flächenbedarfs 
an das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg gerichtet. Dieser Antrag ist zulässig und 



 
 
 
3 

 

begründet. Nach § 87 Abs. 2 Satz 1 FlurbG kann eine Flurbereinigung bereits angeordnet wer-
den, wenn das Planfeststellungsverfahren für das Unternehmen, zu dessen Gunsten die Ent-
eignung durchgeführt werden soll, eingeleitet ist.  

 

Die Abgrenzung des einzuleitenden Verfahrens ist so gewählt, dass die benötigten Flächen bei 
tragbarem Landabzug aufgebracht werden können. Der erforderliche Rahmen für die notwen-
digen Bodenordnungsmaßnahmen und eine spürbare Minderung der landeskulturellen Nach-
teile ist gegeben.  

Der Einwirkungsbereich des Unternehmens entspricht dem gesamten Flurbereinigungsgebiet. 
Er wurde mit der Unternehmensträgerin abgestimmt. 

Die voraussichtlich am Verfahren beteiligten Grundstückseigentümerinnen und Grundstücksei-
gentümer sind am 08.06.2023 gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG über den besonderen Zweck der ge-
planten Unternehmensflurbereinigung einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten 
und deren Finanzierung aufgeklärt worden. Die in § 5 Abs. 2 und 3 FlurbG bezeichneten Behör-
den, Körperschaften und Organisationen sind mit Schreiben vom 10.03.2023 gehört bzw. un-
terrichtet worden. 

Die materiellen und formellen Voraussetzungen zur Einleitung der Unternehmens-flurbereini-
gung A39-Gollern liegen gemäß §§ 87 (1) und § 88 Nr. 1 FlurbG vor. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung 
beim Amt für regionale Landesentwicklung, Adolph-Kolping-Str. 12, 21337 Lüneburg, Wider-
spruch erhoben werden. 

 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollzie-
hung dieses Flurbereinigungsbeschlusses im öffentlichen Interesse und im überwiegenden In-
teresse der Beteiligten angeordnet. 
 

Gründe 

Die A 39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg ist gemäß Bedarfsplan der Bundesfernstraßen (lfd. 
Nr. 701 der Anlage zu § 1 Absatz 1 Satz 2 zum Bundesfernstraßenausbaugesetz (FStrAbG)) 
als "vordringlicher Bedarf“ eingestuft.  

Sollte sich die Rechtskraft des Flurbereinigungsbeschlusses durch die aufschiebende Wirkung 
von Rechtsbehelfen verzögern, können unterstützende Leistungen für die Unternehmensträge-
rin, insbesondere die lage- und zeitgerechte Ausweisung von vorlaufenden Maßnahmen des 
Naturschutzes (CEF - Maßnahmen), Unterstützung bei Abwendung von Existenzgefährdungen 
oder Ersatzflächenbeschaffung nicht zeitgerecht gewährleistet werden.      

Darüber hinaus benötigt die Unternehmensflurbereinigung für ein effizientes Bodenmanage-
ment gegenüber dem Ausführungsbeginn des Vorhabens einen zeitlichen Planungsvorlauf. Um 
einen zügigen und zeitgerechten Ablauf des Verfahrens gewährleisten zu können, ist es zwin-
gend erforderlich, umgehend damit zu beginnen, die rechtlichen und planerischen Grundlagen 
im Verfahren zu schaffen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung schafft die Voraussetzung 
für den unmittelbaren Start der Verfahrensbearbeitung. 

Unter Mitwirkung des zeitnah zu wählenden Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft kann mit 
der Wertermittlung der Grundstücke begonnen werden. Des Weiteren können bereits parallel 
zu dem Vorhaben die gemeinschaftlichen Anlagen geplant und erforderliche Vermessungsar-
beiten durchgeführt werden. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern können 
frühzeitig Perspektiven zur Gestaltung der Neuzuteilung erarbeitet werden. 
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Dadurch wird ermöglicht, dass zeitgleich mit der Ausführung des Vorhabens die lage- und zeit-
gerechte Einweisung der Unternehmensträgerin in die Trassenflächen, die Anpassung des 
Wege- und Beregnungsnetzes sowie die Neuzuteilung der Flächen erfolgen kann. Bewirtschaf-
tungserschwernisse, die erheblichen wirtschaftlichen Schaden für die landwirtschaftlichen Be-
triebe nach sich ziehen, können abgewendet und kostenintensive Zwischenlösungen vermieden 
werden. Dieses liegt im besonderen Interesse der Unternehmensträgerin sowie der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. 

Auch der Allgemeinheit ist im Hinblick auf die in der Straßenbaumaßnahme und der Unterneh-
mensflurbereinigung einzusetzenden erheblichen öffentlichen Mitteln daran gelegen, die Ziele 
des Verfahrens zeitgerecht herbeizuführen. 

Diese Interessen überwiegen deutlich das Interesse etwaiger Widerspruchsführerinnen und Wi-
derspruchsführer am Erhalt der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen. 
 

Hinweis 

Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs kann durch das Niedersächsische 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg – Flurbereinigungssenat –, Uelzener Straße 40, 21335 Lü-
neburg auf Antrag ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. 

 

III. Sonstige Hinweise 
 
Betreten der Grundstücke durch Beauftragte der Flurbereinigungsbehörde 

Zur Durchführung der Flurbereinigung, besonders bei Wertermittlungs- und Vermessungsarbei-
ten, ist das Betreten der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet und die Vornahme von Arbei-
ten durch Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde oder der von ihr Beauftragten erforderlich 
und von den Eigentümerinnen und Eigentümern oder Besitzerinnen und Besitzern zu gestatten 
(§ 35 FlurbG). 
 

Ermittlung des Dauergrünlandstatus nach DirektZahlDurchfG i.V.m. der EU Nr. 1307/2013 
und Verordnung (EU) Nr. 639/2014 

Die Flurbereinigungsbehörde weist darauf hin, dass sie für den Zeitraum der Durchführung des 
Flurbereinigungsverfahrens zur sachgerechten und zweckmäßigen Planung den Dauergrün-
landstatus aus der Agrarförderung beim Servicezentrum für Landentwicklung und Agrar-förde-
rung erheben wird. 
 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Berücksichtigung der Verordnung 
(EU) 2016/679 (DSGVO) in der Unternehmensflurbereinigung A39 - Gollern 

In diesem Flurbereinigungsverfahren werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Buchst. c und e der DSGVO personenbezogene Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
sonstigen Beteiligten und Dritten verarbeitet. Nähere Informationen zu Art und Verwendung die-
ser Daten, den zuständigen Ansprechpersonen sowie Ihren Rechten als betroffene Person kön-
nen Sie auf der Internetseite (https://www.arl-lg.niedersachsen.de/datenschutz/) abrufen.  
Alternativ sind die Informationen auch beim Amt für regionale Landesentwicklung, Adolph-Kol-
ping-Str. 12, 21337 Lüneburg oder Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg erhältlich. 
 

Auslegung, Veröffentlichung 

Obiger Flurbereinigungsbeschluss wird für die Dauer von zwei Wochen nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung mit der Begründung, dem Verzeichnis der Verfahrensflurstücke (Anlage 1) 
und der Gebietskarte im Maßstab 1: 25.000 (Anlage 2) gem. § 6 Abs. 3 FlurbG zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten ausgelegt. 

  

https://www.arl-lg.niedersachsen.de/datenschutz/
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Die Auslegung erfolgt während der regulären Sprechzeiten  

in den Räumen der betroffenen und angrenzenden Gemeinden 

Hansestadt Uelzen, Rosche, Stoetze, Oetzen, Römstedt, Weste, Stadt Bad Bevensen, 
Jelmstorf, Barum, Emmendorf, Natendorf, Himbergen und Altenmedingen 
 

sowie in den Räumen der 

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, Lindenstraße 12, 29549 Bad Bevensen und 
 
Samtgemeinde Rosche, Lüchower Straße 15, 29571 Rosche 
 
 

Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung im 
Internet unter http://www.arl-lg.niedersachsen.de veröffentlicht. Folgen Sie bitte dem Pfad 
„Startseite / Aktuelles und Service / Öffentliche Bekanntmachungen / Zentralstandort Lüneburg 
/ A39-Gollern“. 
 
 

 
Im Auftrage 
 
gez. Behrends 
 


